
 

Gelderner Amtsblatt . Ausgabe 07 . Jahrgang 2017 . vom 04.08.2017 
Herausgeber: Stadtverwaltung Geldern . Der Bürgermeister . Issumer Tor 36 . 47608 Geldern 
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Sven Kaiser - Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug: Abholung in der Stadtverwaltung . Issumer Tor 36 . 47608 Geldern - kostenfrei -. 
 Außerdem Aushang an gleicher Stelle.  
 Einzeln zu beziehen bei der Pressestelle . Issumer Tor 36 . 47608 Geldern 
 Telefon:  02831/398-216  .  Fax: 02831/398-130  .  eMail: info@geldern.de 
 

 

 

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Geldern 
 

Ausgabe 07  Jahrgang 2017  vom 04.08.2017 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. Öffentliche Zahlungserinnerung der Stadtkasse Geldern als Vollstreckungsbehörde 

2. Öffentliche Zustellung für die Stadt Geldern  

3. Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 19. Deutschen Bundes-
tag am 24. September 2017 

4. Bekanntmachung zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 80 „Rayers-
See“ - 5. vereinfachte Änderung und zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. 80 „Rayers-See“ - 5. vereinfachte Änderung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) Baugesetz-
buch 

 
 
Öffentliche Zahlungserinnerung der Stadt-
kasse Geldern als Vollstreckungsbehörde  
 
Die Stadtkasse Geldern als Vollstreckungsbe-
hörde erinnert daran, die im Monat August 2017 
fälligen Steuern, Abgaben und Elternbeiträge 
zu zahlen. Bitte geben Sie bei der Überweisung 
unbedingt das auf dem Veranlagungsbescheid 
vermerkte Kassenzeichen an. So erleichtern 
Sie uns die Arbeit und Fehlbuchungen können 
weitgehend vermieden werden. 
 
Ihre Zahlungen richten Sie bitte an die Stadt-
kasse Geldern, 

 IBAN: DE71 32050000 0323114306,  
SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX  
(Konto-Nr. 323 114 306 bei der Sparkasse 
Krefeld, BLZ 320 500 00)  

 IBAN: DE46 32061384 0100250012,  
SWIFT-BIC: GENODED1GDL  
(Konto-Nr. 100 250 012 bei der Volksbank 
an der Niers, BLZ 320 613 84)  

 
Beträge, die bei der Stadtkasse bis zum Fällig-
keitstermin nicht eingegangen sind, werden 
zwangsweise beigetrieben. Hiermit sind erheb-
liche weitere Kosten verbunden. 
 
Geldern, 02.08.2017 
 
Stadtkasse Geldern als Vollstreckungsbehörde 
 
Berger 
 

 
Öffentliche Zustellung für die Stadt Geldern 

 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen AE2690-4, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid  mit folgendem 
Aktenzeichen: 00097013659 vom 18.07.2017 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen CK-649-HB, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem  
Aktenzeichen: 00097256136 vom 18.07.2017 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen SS0013BF, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid  mit folgendem 
Aktenzeichen: 00096742630 vom 18.07.2017 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen DV-882-QN, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes  
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00096755120 vom 18.07.2017 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen HN03EPD, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00097260176 vom 18.07.2017 
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Die oben bezeichneten Schriftstücke konnten 
wegen des unbekannten Aufenthaltsortes an 
die Halter der Fahrzeuge mit den o.a. Kennzei-
chen nicht auf dem Postweg zugestellt werden. 
 
Die o.g. Schriftstücke werden an die Halter der 
Fahrzeuge mit den o.a. Kennzeichen hiermit 
öffentlich zugestellt.  
 
Die Schriftstücke wurden beim Ordnungsamt 
der Stadt Geldern, Issumer Tor 36, Zimmer 135 
hinterlegt und können vom Berechtigten jeder-
zeit während der Dienststunden abgeholt wer-
den.  
 
Durch diese Zustellung werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen. 
 
 
Geldern, 18.07.2017 
 
Petra Berges 
Erste Beigeordnete 
 

Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum 19. Deutschen 
Bundestag am 24. September 2017  
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 

für die Stadt Geldern wird in der Zeit vom 
4. September 2017 bis 8. September 2017 
während der allgemeinen Öffnungszeiten in 
Zimmer 100 (Bürgerbüro) für Wahlberechtig-
te zur Einsichtnahme bereitgehalten.  

 Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberech-
tigte/r die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
sie/er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
4. September 2017 bis zum 8. September 
2017, spätestens am 8. September 2017 
bis 12.30 Uhr bei der Stadtverwaltung 
Geldern in Zimmer 100 (Bürgerbüro) Ein-
spruch einlegen.  
Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 3. September 2017 eine Wahlbenach-
richtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 
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Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 

Wahl im Wahlkreis 112 Kleve durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis einge-
tragene/r Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er 
ohne ihr/sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 3. 
September 2017) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 8. Sep-
tember 2017) versäumt hat, 

b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme 
an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses zur Kenntnis der Gemeindebe-
hörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 22. September 2017, 18.00 Uhr, bei 
der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden.  
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 
 

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihr/ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr/ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stel-
len. 
 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberech-
tigte/r kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlbe-

rechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkrei-

ses, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbrief- umschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen für einen anderen ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der 
Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden.  
 
Geldern, 18.07.2017 
 
Petra Berges 
Erste Beigeordnete 
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A. Bekanntmachung zum Aufstellungsbe-

schluss des Bebauungsplanes Nr. 80 
„Rayers-See“ - 5. vereinfachte Ände-
rung und zur öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplanes Nr. 80 „Rayers-
See“ - 5. vereinfachte Änderung gemäß 
§§ 3 (2) und 4 (2) Baugesetzbuch 

 
A.1 Aufstellungsbeschluss 
 

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt 
Geldern hat in seiner Sitzung am 04.07.2017 
den Aufstellungsbeschluss für die fünfte verein-
fachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 
„Rayers-See“ im Sinne des § 30 (1) des Bau-
gesetzbuches (BauGB) im vereinfachten Ver-
fahren gemäß § 13 BauGB gefasst. Im An-
schluss wurde die öffentliche Auslegung gem. § 
3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB beschlossen. 
Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Erweiterung der Hotelanlage um 
weitere Gebäude. 
Das Plangebiet umfasst Teile der Flurstücke Nr. 
332, 783, 837, 838 und 843, der Flur 23, der 
Gemarkung Geldern. Die genaue Abgrenzung 
ist aus dem Entwurf des Bebauungsplanes 
ersichtlich, der Bestandteil des Beschlusses ist. 
 
A.2 Öffentliche Auslegung 
 

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt 
Geldern hat in seiner Sitzung am 04.07.2017 
den Entwurf und die zugehörige Begründung 
der fünften vereinfachten Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 80 und die öffentliche Aus-
legung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB be-
schlossen. 
 

Im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB 
sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, abgesehen. In dem 
vereinfachten Verfahren wurde gemäß § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unter-
richtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

 

Die Unterlagen des Entwurfs einschließlich der 
Begründung, dem Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag, Schallgutachten, Geruchsgutachten 
und Altlastengutachten werden in der Zeit vom 
21.08.2017 bis einschließlich 22.09.2017 auf 
dem Flur des 2. Obergeschosses des Verwal-
tungsgebäudes I der Stadt Geldern, Issumer 
Tor 36, 47608 Geldern (gegenüber den Büros 
330 und 331) ausgelegt. 
 
Während dieser Zeit können die vorgenannten 
Unterlagen ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt Geldern im Bereich Bauleitplanung & 
Öffentlichkeitsbeteiligung unter 
https://www.geldern.de/de/wirtschaft-
bauen/bauen-planen/  
eingesehen werden.  

 
In diesem Zeitraum besteht für alle Bürgerinnen 
und Bürger die Gelegenheit, Stellungnahmen 
zu den vorgenannten Unterlagen abzugeben. 
Dies kann während der üblichen Dienstzeiten 
der Stadtverwaltung Geldern mündlich zur Nie-
derschrift in den Büros 330 sowie 331 der Pla-
nungsabteilung, schriftlich an den Bürgermeis-
ter der Stadt Geldern, Amt für Stadtentwicklung 
und Stadtplanung, Postfach 1448 in 47594 
Geldern oder per E-Mail an die E-Mailadressen 
peter.aengenheister@geldern.de  
und  
torsten.schneider@geldern.de  
erfolgen.  
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 80 
„Rayers-See“ - 5. vereinfachte Änderung und 
die dazugehörige Begründung sowie über die 
Ziele und Zwecke der Planung wird auf Verlan-
gen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Planungsabteilung in den Büros 330 und 
331 Auskunft erteilt. 
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A.3 Übersicht des Plangebietes des Bebau-
ungsplanes Nr. 80 „Rayers-See“ - 5. 
vereinfachte Änderung  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Hinweise 
 
B.1 Verfahren 
 

Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB ab-
gesehen.  
 

Im Rahmen des § 13 BauGB wird gemäß des § 
13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von einer frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung gemäß §§ 3 (1) 
BauGB und 4 (1) BauGB abgesehen. § 4c ist 
nicht anzuwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
B.2 Dienstzeiten 
 
Es besteht die Möglichkeit vorgenannte Pla-
nung und Anlagen während der Sprechzeiten 
der Stadtverwaltung Geldern sowie außerhalb 
dieser Sprechzeiten nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung unter den Telefonnummern 
02831-398 (-330) (-331) (-372) während des 
unter A.2. genannten Zeitraums einzusehen 
und sich zu äußern.  
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Der Beschluss und seine Anlagen können 
ebenso im Ratsinformationssystem der Stadt 

Geldern abgerufen werden. 
 

 
C. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Beschlüsse des Bau- und Pla-
nungsausschusses des Rates der Stadt Gel-
dern und die Termine werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Geldern, 27.07.2017   
 
Petra Berges 
Erste Beigeordnete 
 


